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997/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES, Dr. Nikolaus Scherak, MA, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 19.09.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 19.09.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
die Finanzierung politischer Parteien 
(Parteiengesetz 2012 – PartG) geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Bundesgesetz über die Finanzierung politischer 
Parteien (Parteiengesetz 2012 - PartG), BGBl. I 
Nr. 56/2012, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 55/2019, wird wie folgt geändert: 

 

 § 10 lautet:  

§ 10. (1) Der von einer politischen Partei zu 
erstellende Rechenschaftsbericht (§ 5) unterliegt auch 
der Kontrolle des Rechnungshofes. 

 

„(1) Der von einer politischen Partei zu erstellende 
Rechenschaftsbericht (§ 5) und der Bericht über die 
Wahlwerbungsausgaben (§ 5 Abs. 3) unterliegen auch 
der Kontrolle des Rechnungshofes. Diese umfasst auch 
die rechtzeitige Übermittelung des Rechenschaftsberichts 
innerhalb der in § 5 Abs. 7 bzw. § 5 Abs. 3 genannten 
Frist. 

§ 10. (1) Der von einer politischen Partei zu 
erstellende Rechenschaftsbericht (§ 5) unterliegtund der 
Bericht über die Wahlwerbungsausgaben (§ 5 Abs. 3) 
unterliegen auch der Kontrolle des Rechnungshofes. 
Diese umfasst auch die rechtzeitige Übermittelung 
des Rechenschaftsberichts innerhalb der in § 5 Abs. 7 
bzw. § 5 Abs. 3 genannten Frist. 

(2) Der Rechnungshof hat die ziffernmäßige 
Richtigkeit des Rechenschaftsberichts und dessen 
Übereinstimmung mit diesem Bundesgesetz nach 
Maßgabe der folgenden Absätze zu prüfen. 

 

(2) Der Rechnungshof hat die Richtigkeit und 
Vollständigkeit des Rechenschaftsberichts samt Anlagen 
und dessen Übereinstimmung mit diesem Bundesgesetz 
zu prüfen. Bei Ausübung seiner Kontrolle hat der 
Rechnungshof festzustellen, ob die Gebarung diesem 
Bundesgesetz entspricht. Keinesfalls darf er sich auf die 
bloß ziffernmäßige Nachprüfung beschränken. 

(2) Der Rechnungshof hat die ziffernmäßige 
Richtigkeit und Vollständigkeit des 
Rechenschaftsberichts samt Anlagen und dessen 
Übereinstimmung mit diesem Bundesgesetz nach 
Maßgabe der folgenden Absätze zu prüfen. Bei 
Ausübung seiner Kontrolle hat der Rechnungshof 
festzustellen, ob die Gebarung diesem Bundesgesetz 
entspricht. Keinesfalls darf er sich auf die bloß 
ziffernmäßige Nachprüfung beschränken. 

(3) Wenn der Rechnungshof feststellt, dass der 
Rechenschaftsbericht den Anforderungen (§ 5) 

(3) In Ausübung und zum Zwecke der ihm 
obliegenden Kontrolle verkehrt der Rechnungshof mit 

(3) Wenn der Rechnungshof feststellt, dass der 
Rechenschaftsbericht den Anforderungen (§ 5) 
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Änderungen laut Antrag vom 19.09.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
entspricht, ist der Rechenschaftsbericht samt Spenden-, 
Sponsoring- und Inseratenlisten und der Liste der 
Beteiligungsunternehmen gemäß Abs. 6 und der Umfang 
der von diesen Unternehmen im Berichtsjahr 
abgeschlossenen Rechtsgeschäften mit Einrichtungen, 
die der Rechnungshofkontrolle unterliegen, gesondert 
nach einzelnen Parteien und Unternehmen, auf der 
Website des Rechnungshofes und der Website der 
politischen Partei zu veröffentlichen. 

 

den politischen Parteien, Teilorganisationen und 
nahestehenden Organisationen der Partei, die eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzen, Personenkomitees und 
den Beteiligungsunternehmen (§ 5 Abs. 6) unmittelbar. 

entspricht, ist der Rechenschaftsbericht samt Spenden-, 
Sponsoring- und Inseratenlisten und der Liste der 
Beteiligungsunternehmen gemäß Abs. 6 und der Umfang 
der von diesen Unternehmen im Berichtsjahr 
abgeschlossenen Rechtsgeschäften mit Einrichtungen, 
die der Rechnungshofkontrolle unterliegen, gesondert 
nach einzelnen Parteien und Unternehmen, auf der 
Website des Rechnungshofes und der Website der 
politischen Partei zu veröffentlichen.In Ausübung und 
zum Zwecke der ihm obliegenden Kontrolle verkehrt 
der Rechnungshof mit den politischen Parteien, 
Teilorganisationen und nahestehenden 
Organisationen der Partei, die eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzen, Personenkomitees und 
den Beteiligungsunternehmen (§ 5 Abs. 6) 
unmittelbar. 

(4) Sofern dem Rechnungshof konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im 
Rechenschaftsbericht einer politischen Partei enthaltene 
Angaben unrichtig oder unvollständig sind, ist der 
betroffenen politischen Partei vom Rechnungshof die 
Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb angemessener 
Frist einzuräumen. Er kann von der politischen Partei die 
Bestätigung der Richtigkeit ihrer Stellungnahme durch 
ihren Wirtschaftsprüfer verlangen. 

(4) Er ist befugt: (4) Sofern dem Rechnungshof konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im 
Rechenschaftsbericht einer politischen Partei enthaltene 
Angaben unrichtig oder unvollständig sind, ist der 
betroffenen politischen Partei vom Rechnungshof die 
Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb angemessener 
Frist einzuräumen. Er kann von der politischen Partei die 
Bestätigung der Richtigkeit ihrer Stellungnahme durch 
ihren Wirtschaftsprüfer verlangen.Er ist befugt: 

  1. von diesen in Abs. 3 genannten Organisationen 
jederzeit schriftlich oder im kurzen Wege alle 
ihm erforderlich erscheinenden Auskünfte zu 
verlangen; 

 1. von diesen in Abs. 3 genannten 
Organisationen jederzeit schriftlich oder im 
kurzen Wege alle ihm erforderlich 
erscheinenden Auskünfte zu verlangen; 

  2. die Einsendung von Rechnungsbüchern, -
belegen und sonstigen Behelfen (wie 
Geschäftsstücke, Verträge, Korrespondenzen) zu 
verlangen; 

 2. die Einsendung von Rechnungsbüchern, -
belegen und sonstigen Behelfen (wie 
Geschäftsstücke, Verträge, 
Korrespondenzen) zu verlangen; 

  3. durch seine Organe an Ort und Stelle in die mit 
der Gebarung im Zusammenhang stehenden 
Rechnungsbücher, -belege und sonstigen 
Behelfe Einsicht zu nehmen. 

 3. durch seine Organe an Ort und Stelle in die 
mit der Gebarung im Zusammenhang 
stehenden Rechnungsbücher, -belege und 
sonstigen Behelfe Einsicht zu nehmen. 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 

 

 
9

9
7

/A
 X

X
V

I. G
P

 - In
itiativ

an
trag

 - T
ex

tg
eg

en
ü
b

erstellu
n
g
 (A

rb
eitsd

o
k
u
m

en
t P

arlD
io

n
) 

3
 v

o
n
 7
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Änderungen laut Antrag vom 19.09.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

(5) Räumt die nach Abs. 4 verlangte Stellungnahme 
die dem Rechnungshof vorliegenden konkreten 
Anhaltspunkte für Unrichtigkeiten und 
Unvollständigkeiten im Rechenschaftsbericht nicht aus, 
hat der Rechnungshof aus einer von der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder übermittelten Liste mit 
Wirtschaftsprüfern durch Los einen bislang nicht 
bestellten Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung des 
Rechenschaftsberichts (§ 5) zu beauftragen. Für den so 
zu bestellenden Wirtschaftsprüfer findet § 9 mit der 
Maßgabe Anwendung, dass der bestellte 
Wirtschaftsprüfer auch kein Amt oder keine Funktion in 
einer anderen Partei oder für eine andere Partei ausüben 
oder in den letzten drei Jahren ausgeübt haben darf. Die 
politische Partei hat dem vom Rechnungshof bestellten 
Wirtschaftsprüfer Zugang und Einsicht in die zur 
Prüfung erforderlichen Unterlagen und Belege zu 
gewähren. 

 

(5) Die im Abs. 3 genannten Organisationen haben 
die Anfragen des Rechnungshofes ohne Verzug 
vollinhaltlich und unmittelbar zu beantworten, alle 
abverlangten Auskünfte zu erteilen und jedem Verlangen 
zu entsprechen, das der Rechnungshof zum Zwecke der 
Durchführung der Kontrolle im einzelnen Falle stellt. 

(5) Räumt die nach Abs. 4 verlangte Stellungnahme 
die dem Rechnungshof vorliegenden konkreten 
Anhaltspunkte für Unrichtigkeiten und 
Unvollständigkeiten im Rechenschaftsbericht nicht aus, 
hat der Rechnungshof aus einer von der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder übermittelten Liste mit 
Wirtschaftsprüfern durch Los einen bislang nicht 
bestellten Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung des 
Rechenschaftsberichts (§ 5) zu beauftragen. Für den so 
zu bestellenden Wirtschaftsprüfer findet § 9 mit der 
Maßgabe Anwendung, dass der bestellte 
Wirtschaftsprüfer auch kein Amt oder keine Funktion in 
einer anderen Partei oder für eine andere Partei ausüben 
oder in den letzten drei Jahren ausgeübt haben darf. Die 
politische Partei hat dem vom Rechnungshof bestellten 
Wirtschaftsprüfer Zugang und Einsicht in die zur 
Prüfung erforderlichen Unterlagen und Belege zu 
gewähren.Die im Abs. 3 genannten Organisationen 
haben die Anfragen des Rechnungshofes ohne Verzug 
vollinhaltlich und unmittelbar zu beantworten, alle 
abverlangten Auskünfte zu erteilen und jedem 
Verlangen zu entsprechen, das der Rechnungshof 
zum Zwecke der Durchführung der Kontrolle im 
einzelnen Falle stellt. 

Hinweis der ParlDion: Aufgrund offensichtlichen 
Bezugs wird der vorgeschlagene Abs. 6 auch mit dem in 
Geltung stehenden Abs. 3 des § 10 PartG verglichen 
(daher blau hinterlegt): 

  

(6) Wurden im Rechenschaftsbericht unrichtige 
oder unvollständige Angaben gemacht und konnten diese 
auch nicht durch die politische Partei oder den durch den 
Rechnungshof beauftragten Wirtschaftsprüfer beseitigt 
werden oder hat die betroffene Partei die Frist gemäß 
Abs. 4 ungenutzt verstreichen lassen, ist eine Geldbuße 
je nach Schwere des Vergehens zu verhängen und zwar 
im Falle eines Verstoßes gegen § 5 Abs. 4 oder Abs. 5 
oder § 7 in der Höhe von bis zu 30 000 Euro, bei 

(6) Wenn der Rechnungshof feststellt, dass der 
Rechenschaftsbericht diesem Bundesgesetz entspricht, 
ist der Rechenschaftsbericht samt Spenden-, Sponsoring- 
und Inseratenlisten und der Liste der 
Beteiligungsunternehmen gemäß Abs. 6 und der Umfang 
der von diesen Unternehmen im Berichtsjahr 
abgeschlossenen Rechtsgeschäften mit Einrichtungen, 
die der Rechnungshofkontrolle unterliegen, gesondert 
nach einzelnen Parteien und Unternehmen, auf der 

(6) Wurden im Rechenschaftsbericht unrichtige 
oder unvollständige Angaben gemacht und konnten diese 
auch nicht durch die politische Partei oder den durch den 
Rechnungshof beauftragten Wirtschaftsprüfer beseitigt 
werden oder hat die betroffene Partei die Frist gemäß 
Abs. 4 ungenutzt verstreichen lassen, ist eine Geldbuße 
je nach Schwere des Vergehens zu verhängen und zwar 
im Falle eines Verstoßes gegen § 5 Abs. 4 oder Abs. 5 
oder § 7 in der Höhe von bis zu 30 000 Euro, bei 
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Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Verstößen gegen § 5 Abs. 6 in der Höhe von bis zu 
100 000 Euro. Resultiert der Verstoß gegen § 5 Abs. 6 
oder gegen § 7 aus einer unrichtigen oder 
unvollständigen Auskunft oder Angabe einer 
nahestehenden Organisation oder Gliederung der Partei, 
die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, so ist diese zur 
Stellungnahme im Sinne des Abs. 4 aufzufordern. 
Konnten die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
nicht durch die nahestehende Organisation oder 
Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit 
besitzt, oder den durch den Rechnungshof beauftragten 
Wirtschaftsprüfer beseitigt werden, oder ist die gemäß 
Abs. 4 eingeräumte Frist ungenutzt abgelaufen, so ist 
über die nahestehende Organisation oder die Gliederung 
der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, eine 
Geldbuße bis zu 30 000 bzw. 100 000 Euro zu 
verhängen. 

 

(3) Wenn der Rechnungshof feststellt, dass der 
Rechenschaftsbericht den Anforderungen (§ 5) 
entspricht, ist der Rechenschaftsbericht samt Spenden-, 
Sponsoring- und Inseratenlisten und der Liste der 
Beteiligungsunternehmen gemäß Abs. 6 und der Umfang 
der von diesen Unternehmen im Berichtsjahr 
abgeschlossenen Rechtsgeschäften mit Einrichtungen, 
die der Rechnungshofkontrolle unterliegen, gesondert 
nach einzelnen Parteien und Unternehmen, auf der 
Website des Rechnungshofes und der Website der 
politischen Partei zu veröffentlichen. 

Website des Rechnungshofes und der Website der 
politischen Partei zu veröffentlichen. 

Verstößen gegen § 5 Abs. 6 in der Höhe von bis zu 
100 000 Euro. Resultiert der Verstoß gegen § 5 Abs. 6 
oder gegen § 7 aus einer unrichtigen oder 
unvollständigen Auskunft oder Angabe einer 
nahestehenden Organisation oder Gliederung der Partei, 
die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, so ist diese zur 
Stellungnahme im Sinne des Abs. 4 aufzufordern. 
Konnten die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
nicht durch die nahestehende Organisation oder 
Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit 
besitzt, oder den durch den Rechnungshof beauftragten 
Wirtschaftsprüfer beseitigt werden, oder ist die gemäß 
Abs. 4 eingeräumte Frist ungenutzt abgelaufen, so ist 
über die nahestehende Organisation oder die Gliederung 
der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, eine 
Geldbuße bis zu 30 000 bzw. 100 000 Euro zu 
verhängen. 

 

(36) Wenn der Rechnungshof feststellt, dass der 
Rechenschaftsbericht den Anforderungen (§ 5)diesem 
Bundesgesetz entspricht, ist der Rechenschaftsbericht 
samt Spenden-, Sponsoring- und Inseratenlisten und der 
Liste der Beteiligungsunternehmen gemäß Abs. 6 und 
der Umfang der von diesen Unternehmen im 
Berichtsjahr abgeschlossenen Rechtsgeschäften mit 
Einrichtungen, die der Rechnungshofkontrolle 
unterliegen, gesondert nach einzelnen Parteien und 
Unternehmen, auf der Website des Rechnungshofes und 
der Website der politischen Partei zu veröffentlichen. 

Hinweis der ParlDion: Aufgrund offensichtlichen 
Bezugs wird der vorgeschlagene Abs. 7 auch mit dem in 
Geltung stehenden Abs. 6 des § 10 PartG verglichen 
(daher blau hinterlegt): 

  

(7) Hat eine politische Partei Spenden unter Verstoß 
gegen § 6 Abs. 1a, 4, 5 oder 6 angenommen, nicht 
ausgewiesen oder nicht gemeldet, ist über sie eine 
Geldbuße je nach Schwere des Vergehens bis zum 

(7) Wurden im Rechenschaftsbericht unrichtige 
oder unvollständige Angaben gemacht, ist eine Geldbuße 
je nach Schwere des Vergehens zu verhängen und zwar 
im Falle eines Verstoßes gegen § 5 Abs. 4 oder Abs. 5 

(7) Hat eine politische Partei Spenden unter Verstoß 
gegen § 6 Abs. 1a, 4, 5 oder 6 angenommen, nicht 
ausgewiesen oder nicht gemeldet, ist über sie eine 
Geldbuße je nach Schwere des Vergehens bis zum 
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Dreifachen des erlangten Betrages, mindestens jedoch in 
der Höhe des erlangten Betrages, zu verhängen. 
Resultiert der Verstoß aus einer unrichtigen oder 
unvollständigen Auskunft oder Angabe einer 
nahestehenden Organisation oder Gliederung der Partei, 
die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, so ist die 
Geldbuße über die nahestehende Organisation oder die 
Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit 
besitzt, zu verhängen. 

 

(6) Wurden im Rechenschaftsbericht unrichtige 
oder unvollständige Angaben gemacht und konnten diese 
auch nicht durch die politische Partei oder den durch den 
Rechnungshof beauftragten Wirtschaftsprüfer beseitigt 
werden oder hat die betroffene Partei die Frist gemäß 
Abs. 4 ungenutzt verstreichen lassen, ist eine Geldbuße 
je nach Schwere des Vergehens zu verhängen und zwar 
im Falle eines Verstoßes gegen § 5 Abs. 4 oder Abs. 5 
oder § 7 in der Höhe von bis zu 30 000 Euro, bei 
Verstößen gegen § 5 Abs. 6 in der Höhe von bis zu 
100 000 Euro. Resultiert der Verstoß gegen § 5 Abs. 6 
oder gegen § 7 aus einer unrichtigen oder 
unvollständigen Auskunft oder Angabe einer 
nahestehenden Organisation oder Gliederung der Partei, 
die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, so ist diese zur 
Stellungnahme im Sinne des Abs. 4 aufzufordern. 
Konnten die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
nicht durch die nahestehende Organisation oder 
Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit 
besitzt, oder den durch den Rechnungshof beauftragten 
Wirtschaftsprüfer beseitigt werden, oder ist die gemäß 
Abs. 4 eingeräumte Frist ungenutzt abgelaufen, so ist 
über die nahestehende Organisation oder die Gliederung 
der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, eine 
Geldbuße bis zu 30 000 bzw. 100 000 Euro zu 
verhängen. 

 

oder § 7 in der Höhe von bis zu 30 000 Euro, bei 
Verstößen gegen § 5 Abs. 6 in der Höhe von bis zu 
100.000 Euro. Resultiert der Verstoß gegen § 5 Abs. 6 
oder gegen § 7 aus einer unrichtigen oder 
unvollständigen Auskunft oder Angabe einer 
nahestehenden Organisation oder Gliederung der Partei, 
die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, so ist diese zur 
Stellungnahme im Sinne des Abs. 4 aufzufordern. 
Konnten die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
nicht durch die nahestehende Organisation oder 
Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit 
besitzt, beseitigt werden, so ist über die nahestehende 
Organisation oder die Gliederung der Partei, die eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzt, eine Geldbuße bis zu 30 
000 bzw. 100 000 Euro zu verhängen. 

Dreifachen des erlangten Betrages, mindestens jedoch in 
der Höhe des erlangten Betrages, zu verhängen. 
Resultiert der Verstoß aus einer unrichtigen oder 
unvollständigen Auskunft oder Angabe einer 
nahestehenden Organisation oder Gliederung der Partei, 
die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, so ist die 
Geldbuße über die nahestehende Organisation oder die 
Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit 
besitzt, zu verhängen. 

 

(67) Wurden im Rechenschaftsbericht unrichtige 
oder unvollständige Angaben gemacht und konnten diese 
auch nicht durch die politische Partei oder den durch den 
Rechnungshof beauftragten Wirtschaftsprüfer beseitigt 
werden oder hat die betroffene Partei die Frist gemäß 
Abs. 4 ungenutzt verstreichen lassen, ist eine Geldbuße 
je nach Schwere des Vergehens zu verhängen und zwar 
im Falle eines Verstoßes gegen § 5 Abs. 4 oder Abs. 5 
oder § 7 in der Höhe von bis zu 30 000 Euro, bei 
Verstößen gegen § 5 Abs. 6 in der Höhe von bis zu 
100.000 Euro. Resultiert der Verstoß gegen § 5 Abs. 6 
oder gegen § 7 aus einer unrichtigen oder 
unvollständigen Auskunft oder Angabe einer 
nahestehenden Organisation oder Gliederung der Partei, 
die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, so ist diese zur 
Stellungnahme im Sinne des Abs. 4 aufzufordern. 
Konnten die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
nicht durch die nahestehende Organisation oder 
Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit 
besitzt, oder den durch den Rechnungshof beauftragten 
Wirtschaftsprüfer beseitigt werden, oder ist die gemäß 
Abs. 4 eingeräumte Frist ungenutzt abgelaufenbeseitigt 
werden, so ist über die nahestehende Organisation oder 
die Gliederung der Partei, die eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzt, eine Geldbuße bis zu 30 
000 bzw. 100 000 Euro zu verhängen. 
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(8) Für den Fall der Überschreitung des in § 4 
geregelten Höchstbetrages um bis zu 10 vH ist eine 
Geldbuße in der Höhe von bis zu 15 vH des 
Überschreitungsbetrages zu verhängen. Geht die 
Überschreitung über die Grenze von 10 vH hinaus, so ist 
eine zusätzliche Geldbuße um bis zu 25 vH dieses 
zweiten Überschreitungsbetrages zu verhängen. Geht die 
Überschreitung über die Grenze von 25 vH hinaus, so ist 
eine weitere Geldbuße um bis zu 100 vH dieses dritten 
Überschreitungsbetrages zu verhängen. Geht die 
Überschreitung über die Grenze von 50 vH hinaus, so ist 
zusätzlich noch eine weitere Geldbuße um bis zu 150 vH 
dieses vierten Überschreitungsbetrages zu verhängen. 

 

(8) Die Abs. 1 bis Abs. 7 gelten sinngemäß auch für 
die Kontrolle des Berichts über die 
Wahlwerbungsausgaben (§ 5 Abs. 3). 

(8) Für den Fall der Überschreitung des in § 4 
geregelten Höchstbetrages um bis zu 10 vH ist eine 
Geldbuße in der Höhe von bis zu 15 vH des 
Überschreitungsbetrages zu verhängen. Geht die 
Überschreitung über die Grenze von 10 vH hinaus, so ist 
eine zusätzliche Geldbuße um bis zu 25 vH dieses 
zweiten Überschreitungsbetrages zu verhängen. Geht die 
Überschreitung über die Grenze von 25 vH hinaus, so ist 
eine weitere Geldbuße um bis zu 100 vH dieses dritten 
Überschreitungsbetrages zu verhängen. Geht die 
Überschreitung über die Grenze von 50 vH hinaus, so ist 
zusätzlich noch eine weitere Geldbuße um bis zu 150 vH 
dieses vierten Überschreitungsbetrages zu verhängen.Die 
Abs. 1 bis Abs. 7 gelten sinngemäß auch für die 
Kontrolle des Berichts über die 
Wahlwerbungsausgaben (§ 5 Abs. 3). 

Hinweis der ParlDion: Der vorgeschlagene Abs. 9 ist 
ident mit dem zum Stichtag der Einbringung in Geltung 
stehenden Abs. 7 des § 10 PartG: 

  

(7) Hat eine politische Partei Spenden unter Verstoß 
gegen § 6 Abs. 1a, 4, 5 oder 6 angenommen, nicht 
ausgewiesen oder nicht gemeldet, ist über sie eine 
Geldbuße je nach Schwere des Vergehens bis zum 
Dreifachen des erlangten Betrages, mindestens jedoch in 
der Höhe des erlangten Betrages, zu verhängen. 
Resultiert der Verstoß aus einer unrichtigen oder 
unvollständigen Auskunft oder Angabe einer 
nahestehenden Organisation oder Gliederung der Partei, 
die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, so ist die 
Geldbuße über die nahestehende Organisation oder die 
Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit 
besitzt, zu verhängen. 

(9) Hat eine politische Partei Spenden unter Verstoß 
gegen § 6 Abs. 1a, 4, 5 oder 6 angenommen, nicht 
ausgewiesen oder nicht gemeldet, ist über sie eine 
Geldbuße je nach Schwere des Vergehens bis zum 
Dreifachen des erlangten Betrages, mindestens jedoch in 
der Höhe des erlangten Betrages, zu verhängen. 
Resultiert der Verstoß aus einer unrichtigen oder 
unvollständigen Auskunft oder Angabe einer 
nahestehenden Organisation oder Gliederung der Partei, 
die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, so ist die 
Geldbuße über die nahestehende Organisation oder die 
Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit 
besitzt, zu verhängen. 

(79) Hat eine politische Partei Spenden unter 
Verstoß gegen § 6 Abs. 1a, 4, 5 oder 6 angenommen, 
nicht ausgewiesen oder nicht gemeldet, ist über sie eine 
Geldbuße je nach Schwere des Vergehens bis zum 
Dreifachen des erlangten Betrages, mindestens jedoch in 
der Höhe des erlangten Betrages, zu verhängen. 
Resultiert der Verstoß aus einer unrichtigen oder 
unvollständigen Auskunft oder Angabe einer 
nahestehenden Organisation oder Gliederung der Partei, 
die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, so ist die 
Geldbuße über die nahestehende Organisation oder die 
Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit 
besitzt, zu verhängen. 

Hinweis der ParlDion: Aufgrund offensichtlichen 
Bezugs wird der vorgeschlagene Abs. 10 mit dem zum 
Stichtag in Geltung stehenden Abs. 8 des § 10 PartG 
verglichen (blau hinterlegt): 
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Änderungen laut Antrag vom 19.09.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

(8) Für den Fall der Überschreitung des in § 4 
geregelten Höchstbetrages um bis zu 10 vH ist eine 
Geldbuße in der Höhe von bis zu 15 vH des 
Überschreitungsbetrages zu verhängen. Geht die 
Überschreitung über die Grenze von 10 vH hinaus, so ist 
eine zusätzliche Geldbuße um bis zu 25 vH dieses 
zweiten Überschreitungsbetrages zu verhängen. Geht die 
Überschreitung über die Grenze von 25 vH hinaus, so ist 
eine weitere Geldbuße um bis zu 100 vH dieses dritten 
Überschreitungsbetrages zu verhängen. Geht die 
Überschreitung über die Grenze von 50 vH hinaus, so ist 
zusätzlich noch eine weitere Geldbuße um bis zu 150 vH 
dieses vierten Überschreitungsbetrages zu verhängen. 

 

(10) Für den Fall der Überschreitung des in § 4 
geregelten Höchstbetrags ist eine Geldbuße in der Höhe 
des Dreifachen des Überschreitungsbetrages zu 
verhängen.“ 

(810) Für den Fall der Überschreitung des in § 4 
geregelten Höchstbetrages um bis zu 10 
vHHöchstbetrags ist eine Geldbuße in der Höhe von bis 
zu 15 vHdes Dreifachen des Überschreitungsbetrages zu 
verhängen. Geht die Überschreitung über die Grenze von 
10 vH hinaus, so ist eine zusätzliche Geldbuße um bis zu 
25 vH dieses zweiten Überschreitungsbetrages zu 
verhängen. Geht die Überschreitung über die Grenze von 
25 vH hinaus, so ist eine weitere Geldbuße um bis zu 
100 vH dieses dritten Überschreitungsbetrages zu 
verhängen. Geht die Überschreitung über die Grenze von 
50 vH hinaus, so ist zusätzlich noch eine weitere 
Geldbuße um bis zu 150 vH dieses vierten 
Überschreitungsbetrages zu verhängen. 
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